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Behinderung nach § 1 UWG

Behinderungswettbewerb (1)

ü Jede Wettbewerbshandlung ist grundsätzlich geeignet, den 
Konkurrenten in seinem unternehmerischen Erfolg zu 
beeinträchtigen.

ü Kein Unternehmer hat im Wettbewerb einen 
Rechtsanspruch auf Wahrung seiner Position.

ü Eine Wettbewerbsbehinderung ist dann gesetzwidrig, wenn 
der Mitbewerber dadurch seine Leistung nicht oder nicht 
mehr rein zur Geltung bringen kann.



Behinderung nach § 1 UWG

Behinderungswettbewerb (2)

Beispiel:

ü Nach OGH -Judikatur ist es als Behinderungswettbewerb zu 
beurteilen, wenn ein Augenarzt für die Anpassung von 
Kontaktlinsen die erforderliche Bestätigung erst dann 
ausstellt, wenn ihm selbst der Kunde den Auftrag erteilt, 
die Kontaktlinsen beizustellen und anzupassen.



Behinderung nach § 1 UWG

Boykott/Geschäftsverweigerung (1)

ü Ein Boykott liegt dann vor, wenn die von einer Person 
ausgehende, durch Dritte ausgeführte planmäßige 
Absperrung eines Konkurrenten vom Geschäftsverkehr 
durch Nichtaufnahme neuer oder Abbruch bestehender 
Geschäftsverbindungen verwirklicht wird .

ü Der Boykott setzt die Beteiligung von mindestens 3 
Personen voraus:

üBoykottierer (= Verrufer , der zur Sperre auffordert)

üSperrer (= der Ausführer der Sperrung)

üBoykottierter (= Opfer der Boykottmaßnahme)



Boykott

Geschäftsverweigerung (2)

ü Der OGH geht davon aus, dass Boykott nur dann erlaubt 
ist, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 
Der Boykott darf aber niemals die wirtschaftliche Existenz 
des Mitkonkurrenten gefährden.

ü Die Androhung einer einfachen Bezugs - oder Liefersperre 
ist grundsätzlich zulässig. Sie ist nur dann gesetzwidrig, 
wenn ihr Zweck auf die wirtschaftliche Vernichtung des 
Konkurrenten abzielt.

ü Exklusivbindungsverträge sind grundsätzlich erlaubt, 
soweit kein Verstoß gegen das Kartellrecht vorliegt. In 
diesem Fall werden nicht bestimmte Mitbewerber 
diskriminiert. Es geht dabei primär um die eigene 
Absatzförderung.



Boykott

Geschäftsverweigerung (2)

Beispiele:

ü Die Drohung eines Reiseveranstalters an ein Reisebüro, den 
eigenen Agenturvertrag zu kündigen, wenn das Reisebüro 
einen Agenturvertrag mit einem anderen Reiseveranstalter 
abschließt, ist ein sittenwidriger Boykott.

ü Gesetzwidrig ist auch die Drohung, dass Mitglieder eines 
Verbandes in einer Zeitung nicht mehr inserieren, wenn 
Inserate eines bestimmten Unternehmers weiterhin 
erscheinen.

ü Eine Mietvertragsklausel über Geschäftsräumlichkeiten in 
einem Einkaufszentrum mit räumlich beschränkter 
Exklusivbindung, im Umkreis von 5 km keine weitere 
Betriebsstätte unter derselben Geschäftsbezeichnung zu 
führen, ist gesetzeskonform.



Diskriminierung

Missbrauch wirtschaftlicher Macht (1)

ü Behinderungsmissbrauch liegt vor, wenn 
Wettbewerbschancen und damit Wettbewerb und 
Marktstrukturen gefährdet werden.

ü Grundsätzlich ist aufgrund des Prinzips der Vertragsfreiheit 
das Ausnutzen wirtschaftlicher Macht legitim.

ü Es wird erst dann gesetzwidrig, wenn es dem Kartellrecht 
(Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung) 
widerspricht oder die angewendeten Mittel unerlaubt sind 
und dem fairen Leistungswettbewerb widersprechen. Auch 
das Ausnutzen einer Monopolstellung ist grundsätzlich 
zulässig, wenn die wirtschaftliche Existenz zwar erschwert, 
aber nicht in ihren Grundlagen berührt wird.



Diskriminierung

Missbrauch wirtschaftlicher Macht (2)

Beispiele:

ü Die Ablehnung der Veröffentlichung eines 
Zeitungsinserates, das berechtigte Zweifel an der 
Richtigkeit der in ihm enthaltenen Behauptungen und der 
Beachtung der Regeln des lauteren Wettbewerbs 
aufkommen lässt, ist nicht gesetzwidrig.

ü Die Verweigerung des Zutritts zum Fußballstadion zur 
Umsetzung des Kurzberichterstattungsrechts des ORF 
unter Berufung auf das Hausrecht durch den 
veranstaltenden Fußballverein ist gesetzwidrig, da dem 
Fernseh -Veranstalter damit eine absolute Monopolstellung 
über die Sportveranstaltung zukommt. Nur der 
Fußballverein ist in der Lage, dem ORF die 
Berichterstattung zu ermöglichen.



ĂAnzapfenñ

Verlangen von Sonderleistungen

üĂAnzapfenñ ist das Verlangen von Sonderleistungen durch 
nachfragestarke Lieferanten zur Förderung des 
Absatzwettbewerbes, ohne das dem eine Gegenleistung 
gegen übersteht.

üGesetzwidrig ist daher das ĂAnzapfenñ dann, wenn der 
Abnehmer von seinem Lieferanten eine atypische 
Sonderleistung unter dem Eindruck sonst drohender 
geschäftlicher Nachteile verlangt.

ü Dazu zählt z.B. die Gratislieferung für ein 
Eröffnungsangebot, das ohne Pression nicht gemacht 
worden wäre. 



Missbrauch

Hoheitliche Machtstellung

ü Der öffentlichen Hand ist es grundsätzlich erlaubt, 
unternehmerisch tätig zu sein. Es darf dabei aber der faire 
Wettbewerb durch die öffentliche Hand nicht verletzt 
werden.

ü Es gibt aber Besonderheiten für die Teilnahme der 
öffentlichen Hand am Wettbewerb. Ein Verstoß gegen den 
fairen Leistungswettbewerb liegt immer dann vor, wenn die 
öffentliche Hand ihre Machtmöglichkeiten, die sich aus ihrer 
öffentlich - rechtlichen Spezialstellung ergeben, 
missbräuchlich einsetzt.

ü Dazu zählen: Einseitige Förderung bestimmter 
Mitbewerber, einseitige Subventionsvergabe, zweckwidrige 
Verwendung öffentlicher Mittel zur Unterbietung der 
privaten Mitbewerber 


